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Förderverein Robert-Schuman-Realschule 

 

Neue Satzung 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

1. Der Verein trägt den Namen „Förderverein Robert-Schuman-Realschule Waldshut“. 

 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 79761 Waldshut, Friedrichstrasse 11.  

 

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Ziel und Zweck des Vereins 
 

Der Verein unterstützt alle Bemühungen zur Weiterentwicklung der Robert-Schuman-Realschule und 

fördert damit die pädagogische Arbeit, die Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler aller 

Klassen und Klassenstufen. 

 

Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

 

1. Die Förderung ideeller und materieller Anliegen der Realschule 

 

2. Die Pflege einer guten und transparenten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt keine in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mittel zum 

Erreichen dieser Zwecke werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und sonstige Einnahmen 

aufgebracht.  

 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

4. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

Robert - Schuman - Realschule Waldshut 

Friedrichstraße 11, 79761 Waldshut - Tiengen 

Tel.: 07751 - 833 291     Fax.: 07751 - 833 293 

Mail: sekretariat@robert-schuman-realschule.de 

Homepage: www.realschule-waldshut.de  

 

mailto:sekretariat@robert-schuman-realschule.de
http://www.realschule-waldshut.de/
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§ 4 Mitgliedschaft   

 

1. Mitglieder des Vereins können natürliche oder juristische Personen werden, die die Vereinsziele 

unterstützen.  

 

2. Die Mitgliedschaft im Verein wird durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag gegenüber dem 

Vorstand erworben und bedarf dessen Zustimmung.  

 

3. Die Mitgliedschaft endet  

 

• bei juristischen Personen durch 

o Austritt 

o Verlust der Rechtsfähigkeit oder  

o Ausschluss 

 

• bei natürlichen Personen durch 

o Austritt 

o Ausschluss oder  

o Tod  

 

4. Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Er ist unter Einhaltung einer Frist 

von drei Monaten und nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.   

  

5. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden   

 

• wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen 

• wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins 

• durch Streichung von der Mitgliederliste 

 

Über Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Betroffenen.   

 

6. Die Streichung eines Mitglieds kann erfolgen, wenn es mit der Erfüllung seiner 

Beitragsverpflichtungen für ein Beitragsjahr länger als 3 Monate nach dessen Ablauf in Verzug ist. 

Über die Streichung entscheidet der Vorstand.   

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 
 

1. Es ist jährlich ein Mitgliedsbeitrag zu entrichten, dessen Höhe vom Vorstand beschlossen wird. 

 

2. Der Mitgliederbeitrag wird im vierten Quartal des Kalenderjahres eingezogen. 

 

3. Darüber hinaus sind freiwillige Zuwendungen möglich. 

 

4. Bei Beitritt während des laufenden Geschäftsjahres wird der volle Mitgliedsbeitrag fällig. 

 

5. Im Falle des Ausscheidens besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des entrichteten 

Jahresbeitrages.  
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§ 6 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind  

 

1. die Mitgliederversammlung (gemäß § 7) und  

2. der Vorstand (gemäß § 8) 

 

§ 7 Die Mitgliederversammlung 
 

1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung, die jährlich durchzuführen ist.  

 

2. Die Einladung erhalten die Mitglieder in Textform (bspw. SchulApp, Emailverteiler, Postweg) zwei 

Wochen vor der Mitgliederversammlung unter Angabe der Tagesordnung.  

 

3. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung schriftlich 

beim Vorstand einzureichen.  

 

4. Anstelle einer Mitgliederversammlung nach Abs. 1 kann zu einer virtuellen Mitgliederversammlung 

einberufen werden. Der Vorstand entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den 

Mitgliedern in der Einladung mit. Virtuelle Mitgliederversammlungen finden in einem nur für 

Mitglieder zugänglichen Bereich (z.B. Videokonferenz) statt. Die sonstigen Bedingungen der 

virtuellen Mitgliederversammlung richten sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die 

Mitgliederversammlung. Eine virtuelle Mitgliederversammlung über die Auflösung des Vereins ist 

unzulässig. 

 

5. Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstandsteams oder einem anderen 

Mitglied des Vorstandes geleitet.  

 

6. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig der Anzahl 

erschienener Mitglieder beschlussfähig. Sie beschließt über Anträge mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung nicht anderes bestimmt.  

 

7. Gewählt wird in offener Abstimmung. Wird von einem Viertel der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder die geheime Wahl verlangt, muss die Abstimmung geheim erfolgen.  

 

8. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Vertretung eines Mitglieds durch ein anderes ist mittels 

schriftlicher Vollmacht zulässig, jedoch kann ein Mitglied höchstens drei andere Mitglieder 

vertreten.  

 

9. Für Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang keine der kandidierenden Personen die 

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden 

Personen statt, welche die höchsten Stimmzahlen erreicht haben. Gewählt ist dann die Person, 

welche die meisten Stimmen auf sich vereinigt.  

 

10. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst.  

 

11. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:  

 

• Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfung  

• Entlastung des Vorstandes  

• Wahl des Vorstandes  
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• Wahl der Kassenprüfer/innen  

• Entgegennahme des vom Vorstand erstellten Jahresberichts und des Haushaltsplanes 

• Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins 

 

12. Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das von der 

Protokollführung zu unterschreiben und von der Versammlungsleitung gegenzuzeichnen ist.  

 

§ 8 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand des Vereins setzt sich wie folgt zusammen:  

 

• bis zu drei gleichberechtigten Vorsitzenden (Vorstandsteam) 

• dem/der Kassierer/in 

• dem/der Schriftführer/in  

• bis zu vier Beisitzer 

 

2. Vorstand im Sinne § 26 BGB sind 

 

• die Vorsitzenden 

• der/die Kassierer/in  

• der/die Schriftführer/in  

 

3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes (gemäß § 8, 

Ziff. 2), darunter eines Vorsitzenden, vertreten. 

 

4. Berater des Vorstandes sind: 

 

• Vertreter/in der Schulleitung 

• Vertreter/in des Gesamtelternbeirates 

• Vertreter/in der Schülervertretung 

 

5. Die einzelnen Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung jeweils für zwei 

Jahre gewählt und bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein 

Ersatzmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung benennen.  

 

6. Die Wahl erfolgt nach folgendem Turnus:  

 

• In Jahren mit gerader Endziffer werden zwei Vorsitzende, der Schriftführer sowie zwei Beisitzer,  

• in den Jahren mit ungerader Endziffer ein Vorsitzender, der Kassierer sowie zwei Beisitzer 

gewählt.   

 

7. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte einschließlich der Beschlussfassung 

über die Verwendung der Mittel.  

 

8. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder an der 

Sitzung teilnimmt. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Von den Vorstandssitzungen 

sind Protokolle anzufertigen.  

 

9. Beschlüsse können auch in Textform im Umlaufverfahren gefasst werden.  
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§ 9 Kassenprüfer/innen 
 

1. Die Kasse und die Rechnungslegung des Vereins werden mindestens einmal im Jahr von 

wenigstens zwei Personen geprüft, die hierzu von der Mitgliederversammlung für jeweils ein 

Geschäftsjahr zu wählen sind. Die Kassenprüfer/innen dürfen weder Mitglieder des Vorstandes 

noch Angestellte des Vereins sein.  

 

2. Sie erstatten in der dem Geschäftsjahr folgenden Mitgliederversammlung Bericht und empfehlen 

bei ordnungsgemäßer Kassenführung der Mitgliederversammlung die Entlastung.  

 

§ 10 Satzungsänderungen 
 

1. Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn sie bei der Einberufung zur 

Mitgliederversammlung als Tagesordnungspunkt gesondert aufgeführt ist.  

 

2. Eine Satzungsänderung bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

 

3. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung aufgrund einer Auflage des Finanzamts oder des 

Registergerichts können vom Vorstand beschlossen werden. Sie sind auf der nächsten 

Mitgliederversammlung mitzuteilen.  

 

§ 11 Auflösung 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 

Mitgliederversammlung mit Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

beschlossen werden.  

 

2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 

Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Bildung und Erziehung und der 

Jugendhilfe, unter der Auflage, dieses bevorzugt zu Gunsten der Robert-Schuman-Realschule 

Waldshut zu verwenden. 

 

§ 12 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tag der Beschlussfassung in Kraft und ersetzt die bisherige Satzung. 
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Zusatz zur Satzung: betreff DSGVO  
 

Grund: Inkrafttreten des neuen DSGVO Gesetzes am 25.05.2018  

 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 

verarbeitet.  

 

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 

Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und  

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.  

 

3. Den Organen des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene 

Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 

verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 

besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  

 

4. Der geschäftsführende Vorstand bestellt KEINEN Datenschutzbeauftragten. 

 

Erläuterung zu Abs. 4 der Datenschutzklausel: Sind in der Regel mindestens 10 Personen, egal ob 

Arbeitnehmer oder ehrenamtliche Mitarbeiter, ständig mit der automatisierten Verarbeitung 

personenbezogener Daten beschäftigt, hat der Verein einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen 

(vgl. § 38 BDSG). 


